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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

namens der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt: 

Frage: 

Wie hat sich die Briefmenge der in § 1 Absatz 2 der Post-
Universaldienstleistungsverordnung – PUDLV – genannten 
Sendungsformen (Einschreib-, Wert-, Nachnahme- und Eilsendungen) seit 
2016 entwickelt (bitte tabellarisch nach Jahren aufschlüsseln), und welche 
Sendungsformen können nach Ansicht der Bundesregierung aus dem 
Universaldienstkatalog gestrichen werden? 

Antwort: 

Die Bundesnetzagentur hat im Rahmen der Markterhebung folgende 

Sendungsmengen ermittelt: 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 11019 Berlin 

Herrn 

Hansjörg Durz 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

Platz der Republik 1 
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Staatssekretär 

Scharnhorststr. 34-37 

10115 Berlin 

Postanschrift: 

11019 Berlin 

Tel. +49 30 18 615-5010 

Fax +49 30 18 615-5105 

BUERO-ST-P@bmwk.bund.de 

www.bmwk.de 
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Sendungsmengen der Sendungsformen Einschreib-, Wert-, Nachnahme- und 
Expresssendungen (Brief) nach Anbietergruppen (Quelle: Markterhebung, 
Bundesnetzagentur) 

in Millionen Stück (Tabelle enthält Rundungsdifferenzen) 

Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Wertsendungen 

Gesamt 0,38 0,40 0,45 0,49 0,51 0,48 

Davon Deutsche 

Post AG (DPAG) 

0,38 0,40 0,45 0,49 0,51 0,48 

Davon 

Wettbewerber 

~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 

Einschreiben 

Gesamt 83,82 84,16 80,98 82,81 82,72 92,72 

Davon DPAG 79,37 80,29 77,31 78,96 78,87 88,58 

Davon 

Wettbewerber 

4,45 3,87 3,66 3,85 3,85 4,14 

Nachnahmesendungen 

Gesamt 1,53 1,29 1,25 1,18 0,82 0,53 

Davon DPAG 1,53 1,29 1,25 1,18 0,82 0,53 

Davon 

Wettbewerber 

~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 

Expresssendungen* 

Gesamt 2,39 2,19 2,54 2,47 2,27 2,16 

Davon DPAG 2,26 2,13 2,49 2,43 2,21 2,11 

Davon 

Wettbewerber 

0,12** 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 

* Die Dienstleistung „Sendung mit Eilzustellung“ (§ 1 Absatz 2 Nummer 4 

Post-Universaldienstleistungsverordnung, PUDLV) wird von der 

Deutschen Post AG nicht mehr als Briefdienstleistung erbracht. Stattdessen 

wird das Produkt „DHL Express Easy“ angeboten, bei dem 

Expressendungen über ein separates Netz befördert werden. Auch 

Wettbewerber bieten ähnliche Expressendungen an. 

** Für das Referenzjahr 2017 hat die Bundesnetzagentur erstmalig eine 

eigene Erhebung im Kurier-, Express- und Paketbereich (KEP) 

durchgeführt. Bei einzelnen Unternehmen hat dies zu einer 

Neuzuordnung bisheriger Briefexpresssendungen geführt. Diese wurden 
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ab diesem Zeitpunkt als Expresssendung im KEP-Teil des Fragebogens 

erfasst. Die Daten des Jahres 2016 sind somit nicht mit denen der 

Folgejahre vergleichbar. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat in den am  

26. Januar 2023 veröffentlichten Eckpunkten für eine Novelle des 

Postgesetzes angekündigt, den Katalog der Universaldienstprodukte an die 

heutigen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anzupassen. Ein Indikator 

für veränderte Nutzerbedürfnisse kann die Nachfrageentwicklung der 

einzelnen Sendungsformen sein. Einen Vorschlag zur konkreten 

Ausgestaltung des zukünftigen Universaldienstkataloges wird das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Referentenentwurf 

für eines neues Postgesetz unterbreiten und innerhalb der Bundesregierung 

abstimmen. 

Mit freundlichen Grüßen

Udo Philipp 


